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i • RECHNUNGSHOF 

3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

I 
An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1017 Wie n 

L 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 3193-01/92 

. V0r~' :. r. ... ~ ..... Q.KJ.J99~ .. 1 
i.=~ • .._. •• _. .. '.~~ •• 

Bet r. : Entwurf eines Geldwäschereigesetzes; ----/...~/..". 
Begutachtung, Ste 11 ungnahme .:,:6 l~U 
Schr. d. BMJ vom 4. August 1992, / 
GZ 578 010/1-11 3/92 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof, 25 Ausfertigungen seiner 
Stellungnahme zum gegenständlichen Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Anlage 

JIIr ~ie lid1~igkeK 
"'Au~.I: 

29. September 1992 

Der Präsident: 
Fiedler 
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• RECHNUNGSHOF 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 
1070 Wie n 

L 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 

Klappe Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

OVA: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl 3193-01/92 

Betr.: Entwurf eines Geldwäschereigesetzes; 
Begutachtung, Stellungnahme 
Schr. d. BMJ vom 4. August 1992, 
GZ 578 010/1-11 3/92 

Der Rechnungshof bestätigt den Erhalt des gegenständlichen Ent

wurfes und nimmt hiezu wie folgt Stellung: 

Die Annahme, wonach die (Mehr-)Einnahmen des Bundes aus der ver
stärkten Verankerung des Abschöpfungsgrundsatzes jedenfalls höher 

sein werden als der zusätzliche Verwaltungsaufwand, wird sich 

als nicht haltbar erweisen, wenn die ebenfalls angedeuteten Be

strebungen verwirklicht werden, denenzufolge "die Erträge aus 
vermögensrechtlichen Anordnungen in Strafurteilen" dem geplanten 

"Fonds für öffentliche Sicherheit, Opferhilfe und Straffälligen

betreuung" zufließen sollen. 

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium 

des NR und je zwei Ausfertigungen dem Bundesminister für FÖdera

lismus und Verwaltungsreform sowie dem Bundesminister für Finanzen 

übermittelt. 

29. September 1992 
Der Präsident: 

Fiedler 
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